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Index

L37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Oberösterreich

L81704 Baulärm Umgebungslärm Oberösterreich

L82000 Bauordnung

L82004 Bauordnung Oberösterreich

L82304 Abwasser Kanalisation Oberösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO OÖ 1994 §25 Abs1;

BauO OÖ 1994 §31;

BauO OÖ 1994 §32;

BauO OÖ 1994 §35;

BauO OÖ 1994 §49;

BauRallg;

Rechtssatz

Der Beschwerdeführerin kam als Miteigentümerin im Anzeigeverfahren keine Parteistellung zu. Eine Parteistellung des

Inhaltes, dass sie berechtigt wäre, das Anzeigeverfahren aus dem Blickwinkel gleichsam "neu aufzurollen", es handle

sich entgegen der Beurteilung der erstinstanzlichen Behörde um ein Vorhaben, welches ihrer Zustimmung bedurft

hätte, ist aus der im Beschwerdefall maßgeblichen Rechtslage nicht abzuleiten. § 49 OÖ BauO 1994 ist hiezu auch

keine taugliche Rechtsgrundlage, weil daraus ein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Erlassung eines

entsprechenden Bauauftrages nicht ableitbar ist. Darauf kommt es im Beschwerdefall an.
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